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Zl 0109. 788-7(POL) 71 

Schriftliche Anfrage der 
ordneten zum. Nationalrat 
DD.r. Pi ttermann 
und Genossen an die Bundes-:" 
regierung, betreffend .. 
elie Empfehl'üng Nr.602 der 
BeratendEm Versammlung des 
Europarates übereIle Lage der . .. 
griechischen Flüchtlinge (Zl.409!J) 

An die 
Kanzlei des Präsidenten des 

Nationalrates 

Wie n 

Nach der dem Bundeskanzleramt zugekommenen Note der 

Kanzlei des Präsidenten des Natiol1.alrates Zl. l~09/J vom 

17.Februar 1971 haben die. Abgeordneten zum Nationalrat DDr .. Pitter­

mann und Genossen eine 

Anfrage . "c 

! . 

an die Bundesregierung, betreff Emd die Empfehlung Nr.602 der '.:' 

Beratenden Versammlung des Europarates über die Lage.der griechi-

schen Flüchtlinge überreicht •. 
Ich beehre mich , diese Anfrage in Entsprechung des. Be­

schlusses des Minis~errates Zl. 22.599-PrM/71 vom 30.März 1971 

namens der Bundesregierung·wie folgt zu beantworten: 
"Nach Einlangen der von der Beratenden Versammlung. 

des Europarates am 20 .. · April 1970 angenommenen Empfehlung Nr.602, '. 

betreffend die Lage der griechischen Flüchtlinge , hat das Bundes­

ministerium für Auswärtige Anselegenheiten die.für die einzelnen. 
Punkte desAbs. 6 dieser Empfehlung zuständigen BundesmiIiisterien 

befaßt, um festzustellen,· inwiewei t . die VO!:,8.ussetzun.gen fi,ir <.t~e 

Durchführung der darin enthaltenen Vorschlß,ge .gegeben sind·.-,: 

Eine Zusammenfassung der darauf4in.eingelangten Stellung­

nahmEn ergibt folcr,endes Bild: 
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§id 60(i} 

Griechischen Staatsangehörigen, die er:kUiren, aus 
poli tischen Griinden nicht in ihren Heimatstaat Griechenland 
zUI'l,ickkehr8n zu wollen und die keine Möglichkeit haben, in 

einen Drittstaat aufgenommen zu werden, wird obne jeden Auf,;.,. 
schub eine Aufenthaltsberecht:Lf~1Jng für das Gebiet der Republik 
Österreich erteilt, gleichgültig ob sie zum ZeitpUYlkt der An­
tragstellung noch im Besitze ei.nes gültigen Reisedokurnentes 
sind oder nicht. 

~d 6. (ii2 

Soweit hilfsbedürftig gewordene griechische Staatsange­

hörige nicht ohnedies Leistungen im Rahmender österreichischen 
Sozialgesetzgebung in Anspruch nehmen können, erhalten sie zur 
Deckung des, Lebensunterhaltes F'ürsorgeleistungen von den 
Fürsorgeträgern. 

ad 6~ (iii) 

Sowohl 'die Bestimmung über die Zulasstmg von AusHindern 
zum Gewerbebetrieb im, Inland ( siehe § 8 Abs. 2 GewO.) alS. 
auch die Bestimmtmgen über die ausnahmsvieise N'achsicht 'von dem 
für den Antritt bestimnlter Gewerbe jeweils vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis (vgl. insbesondere die §§ 13d, 14c und 
23a GewO .)bieten die I~:ögliclL1{ci t, im Ee})men des' Ermessens auch 
auf die besondere SituBti6n eines griechischen FIUchtlings 
Bedacht zunehmen. 

Nach § 6 Abs .. 1 lit •. d des österrelchischen Paßgesetzes 
1969 können österreichische Fremderipässe für ausH~ndische 
StBntsangehörige ausgestellt werden, die glaubhaft dartun, daß 

sie aus Grr~den der Rasse, Religion, N~tionalitlit, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
von den zuständigen EehBrden ihres Heimatstaates kein gültiges 
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Reisedokument ausgestellt erhalten und auch kein gültiges 
Reisedokuoent eines anderen Staates besitzen. 

Die österreichischenSichel'heit:3behc:l'den wurden 
vom Bundesministerium für Inneres angewiesen,an griechische 
Staatsangeh<5rige, denen aus politischen Gründen die Gül tig­
kei tsdaueli' ihres g;riechischen Reisepasses nicht mehr ver­
längert wird, nach der vorerv:ähnten Bestimmung des öster­
reichischen Paßgesetzes österrelchische Fremdenpässe aus­
zustellen. 

ad 6o(v) 

Österreich· kann im Hinblick auf seine besondere 
. Situation (Neutralit~tsstatus:sowie Anrainerstaat der Heimat­
länder der meisten sogenannten Ostflüchtlinge) dieSichtver­
merkspflicht fü.r die sogenannten Ostflüchtlinge, die mit 
Flüchtlingsreisedokumenten der anderen Mitgliedstaaten des 
Europarates ausgestattet sind, nicht aufheben. Aus diesem 
Grund. würde eine Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für 
e;riechische Staatsangehör.ig;e, die mi t Flüchtlingsreisedol~U:meriten 
.der anderen Mitgliedstaaten des Europarates reisen, eine 
Diskriminierung der sogenannten Ostflüchtlinge bedeuteno 

Die österreichischf-.n Vertretungsbehörden sind aber 
berechtigt, die Sichtvermerksgebühr wei tgehi9nd zu ermf.1ßißen . 
und unter bestimmten Voraussetzungen zu erlassen. 

ad 6. (vi) . 

Im Rahmen einer seit dem Wi.ntersemester 1968/69 
bestehenden Stipendienaktion ftir Flüchtlipge können Ausländer 

. . ' , . 

bZV'I. Staatenlose, welche den Status eines Konventionsflücht-. 
lings erlangt haben, StipeIldien analog den Bestimmungen des 
Studienförderungsgesetzes erlangen. Da· soziale Bedürfti~keit 
im Normalfallangenommen tvird, werden 
jedoch wird der Studienerfolg von den 
kommissionen.überprüfto 
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~: ,Griechische Studenten, die nicht den Status eines 
KonventionsflüchtJ.ings besitzen, - und dies sind bisher alle 
- können sich um Stipendien des :qundesministeriums für Wis­
senschaft 1.:lIld Forschung "für Bewerber aus aller Welt" be­

werben. 
ad 6 .. (vii} 

Die vorgeschlagene kollektive Dotierung des Wiederan-. 
siedlungsfonds mit $ 100.000,-- wurde gemäß Punkt 12 der 
192. Tagung der Ministerdelegierten zurückgestellt, weil das 
Ministerkomitee·nach eingehender Prüfung dieser Anregung zu 
der Ansicht gelangt war, daß eine Einschaltung des Fonds nicht 
vordringlich sej., weil Exilgriechen seitens der AsylUinder 
oder, soweit es sich um Konventionsfliichtlinge handelt, seitens. 

. . 
des Flüchtlingshochkommissärs, zu dessen Budget die Mitglied-' 
staaten des Europarates beitragen, finanziell unterstützt 
werden. 

Die Zahl der griechischen Staatsangehörigen, 'die im . . 
Hinblick auf ihre Gegnerschaft zum derzeitigen Regime in . 
Griechenland um die Erteilung einer Aufenthal,tsberechtigung . 

. (Punkt 6(i)) oder um die Ausstellun.g~ eines 'österreichischen .' 

FremdenJ?asses (Punkt 6(iv)} angesucht haben, ist auß,erordentlich 
gering. Nach den vorliegenden Meldungen der,Sicherhei tsbehörden .' 
erster Instanz handelt es sich um ca. 50 Person~;n, davon ca. 
90 9~ Studenten .. Fünf Studenten haben für. daslau,fende Studien­
jahr ein Stipendium des BundesministeriuTIls fli~ Wissenschaft' 
und Forschung "für B~werberausaller.Welt".erhalten. 

Soweit ,dem Bunq.esministerium· für .I:pneres·bekannt ist, 
ist bisher von keinem der Asyle;riechen eine Fürsorge:leistung in .. 
Anspruch gel1,ommen worden o. . .' . . ... 

Keiner der in Cs.terreich befindlichen Asylgriechenhat·· 
bisher den Status eine.s Konventionßflüchtlings erlangt ~" .. 

Der. BundesminiBterfür Auswärtige '. 
Ang,elegenheiten: . ]I .... .. 
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